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Modulprüfung aus Finanzrecht am 25. 6. 2019 

Univ.-Prof. Dr. Sabine Kirchmayr-Schliesselberger; Univ.-Prof. Dr. Bettina Spilker;  

Univ.-Prof. DDr. Gunter Mayr; Univ.-Prof. Dr. Michael Tanzer 

Die Arbeitszeit beträgt 90 Minuten. Achten Sie auf die Fragestellung, antworten Sie kurz und sachgerecht; für 
Antworten, die nicht gefragt wurden, werden auch keine Punkte vergeben.  

Bitte nennen Sie auch die Gesetzesbestimmungen, auf die Sie sich beziehen. 

Bei Unklarheiten im Sachverhalt treffen Sie Annahmen. 

Schreiben Sie nur auf der ausgeteilten Angabe. Der freie Platz hat keine Bedeutung für die notwendige Länge 
der Beantwortung. 

Sollten Sie während der Prüfung mit einer Gesetzesausgabe angetroffen werden, die mehr als reine Paragrafen-
verweise und Unterstreichungen enthält, wird Ihnen diese abgenommen. 

Prüfungen, bei denen unerlaubte Hilfsmittel mitgenommen oder verwendet werden, werden nicht beurteilt. Die 
Prüfung wird jedoch auf die Gesamtzahl der Wiederholungen angerechnet und im Sammelzeugnis gesondert 
dokumentiert (§ 12 Abs 6 der Satzung der Universität Wien). 

 
Punkte:  32 – 37: Befriedigend 
44 – 50: Sehr gut 26 – 31: Genügend 
38 – 43: Gut   0 – 25: Nicht genügend 
 

Nachname: _______________________ Teil I: ______ Teil II:  ______ 

 

Vorname:  _______________________ Punkte gesamt:  _______ 

 

Matrikelnummer: _______________________ Note: ________________ 

 

Teil 1 – Ertragsteuern [25 P] 

1. Einkommensteuer [4 P] 

a) Fredi bewirtschaftet einen 600 Hektar großen Forst. Einen Großteil des geschlägerten Holzes ver-

kauft Fredi, den Rest verarbeitet er in seinem Sägewerk zu Holzbrettern. Neben seinem eigenen 

Holz nutzt er das Sägewerk zu 20 % für zugekauftes Holz. Welche Einkünfte hat Fredi? [2] 

Mit seiner Forstwirtschaft hat Fredi Einkünfte aus der Urproduktion und damit Einkünfte aus Land- 

und Forstwirtschaft (§ 21 EStG). [0,5] Das Sägewerk würde isoliert betrachtet zu Einkünften aus 

Gewerbebetrieb führen. [0,5] Weil es jedoch im Wesentlichen (80 %) der Verarbeitung eigener Pro-

dukte dient, [0,5] handelt es sich um einen land- und forstwirtschaftlichen Nebenbetrieb. [0,5] 

[Doralt 

 

 

 

 

, Steuerrecht 2018/19 Tz 18] 
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b) Antoinette kauft am 3. 4. 2018 eine Zeichnung eines aufstrebenden, aber noch nicht allzu bekann-

ten Künstlers um EUR 100. Als nach einer Vernissage der Wert seiner Werke erheblich in die Höhe 

schnellt, entschließt sich Antoinette, die Zeichnung am 10. 10. 2018 um EUR 400 zu verkaufen. 

Wie ist der Vorgang aus ertragsteuerlicher Sicht zu bewerten? [2] 

Der Gewinn von EUR 300 stellt Einkünfte aus einem Spekulationsgeschäft im Sinne des § 31 EStG 

dar, [0,5] weil der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung weniger als ein Jahr beträgt. 

[0,5] Bis EUR 440 jährlich werden Einkünfte aus Spekulationsgeschäften jedoch nicht besteuert. 

[0,5] Daher ist auf Grund des Verkaufs der Zeichnung keine Einkommensteuer zu entrichten. [0,5] 

[Doralt, Steuerrecht 2018/19 Tz 29] 

2. Einkommensteuer [4 P] 

Beurteilen Sie die Einkunftsart und die Gewinnermittlung in den folgenden Sachverhalten, und begrün-

den Sie Ihre Antwort: 

a) Arnold ist Augenarzt und erbringt seine Leistungen im Rahmen der Lichtblick GmbH,  

deren 100%iger Gesellschafter er ist. [1] 

Arnold erwirtschaftet die Einkünfte im Rahmen der GmbH, die gem § 189 UGB bzw § 7 Abs 3 KStG 

zur Buchführung verpflichtet ist. [0,5] Er muss daher zwingend den Gewinn der GmbH nach § 5 EStG 

ermitteln (doppelte Buchführung). [0,5]  

Einkünfte als Arzt, das heißt aus einer freiberuflichen Tätigkeit, zählen zu Einkünften aus selbstän-

diger Arbeit iSd § 22 EStG [+0,5 ZP], für die allgemein keine Buchführungspflicht besteht, weshalb 

eine Gewinnermittlung mittels Einnahmen-Ausgaben-Rechnung ausreichend ist. [+ 0,5 ZP] 

[Doralt, Steuerrecht 2018/19 Tz 49/1] 

b) Veronika ist Eigentümerin eines Mietzinshauses in 1020 Wien und vermietet die darin befindli-

chen Wohnungen. Darüber hinaus erzielt sie keine weiteren Einkünfte. [1] 

Veronika hat Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (§ 28 EStG), einer außerbetrieblichen Ein-

kunftsart. [0,5] Sie hat daher die Einkünfte im Rahmen einer Überschussrechnung zu ermitteln. [0,5] 

[Doralt, Steuerrecht 2018/19 Tz 132] 

c) Markus leitet eine Modelagentur in Kitzbühel. Die Modelagentur führt er in Form eines Einzelun-

ternehmens, der „Catwalk Consulting e.U.“. In den letzten Jahren hat Markus folgende Umsatzer-

löse erzielt:  

2015: EUR 740.000 

2016: EUR 550.000 

2017: EUR 710.000 

2018: EUR 660.000 [2] 

Mit seiner Modelagentur hat Markus Einkünfte aus Gewerbebetrieb. [0,5] Weil er das Unterneh-

men als Einzelunternehmen betreibt, muss Markus nur dann Bücher führen, wenn er die Umsatz-

grenzen des UGB überschreitet. [0,5] Weil Markus jedoch weder in einem Jahr mehr als EUR 1 Mio 

noch in zwei aufeinanderfolgenden Jahren mehr als EUR 700.000 Umsätze hat, [0,5] kann er sein 

Einkommen mittels Einnahmen-Ausgaben-Rechnung ermitteln. [0,5] Es steht ihm jedoch frei, frei-

willig Bücher nach § 4 Abs 1 EStG zu führen. [+0,5]  

[Dora 
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3. Einkommensteuer [5 P] 

Der Kaffeehaus-Inhaber Klaus (Gewinnermittlung gem § 5 EStG; Bilanzstichtag 31. 12.) bereitet seine 

Steuererklärungen für das Jahr 2018 vor. Beurteilen Sie die folgenden Sachverhalte aus ertragsteuerli-

cher Sicht:   

a) Im April 2018 hat Klaus 5 Tablets gekauft, mit denen seine Mitarbeiter die Bestellungen aufneh-

men. Er hat je EUR 200 (gesamt EUR 1.000) für die Tablets gezahlt. Er nimmt an, dass er die Tab-

lets 3 Jahre im Betrieb nutzen wird. [2] 

Die Tablets sind grundsätzlich als Anlagevermögen zu qualifizieren, weil sie dazu bestimmt sind, 

dauernd dem Betrieb zu dienen. [0,5] Sie können in diesem Fall aber als geringwertige Wirtschafts-

güter verbucht werden, weil die Anschaffungskosten je Tablet EUR 400 nicht übersteigen (§ 13 

EStG). [0,5] Sie bilden nach der Verkehrsauffassung keine wirtschaftliche Einheit. [0,5] Daher kön-

nen die Tablets sofort abgeschrieben werden, es erfolgt keine Abschreibung über die betriebsge-

wöhnliche Nutzungsdauer. [0,5]   

[Doralt, Steuerrecht 2018/19 Tz 110] 

 

b)  Klaus hat im Juli 2018 einen neuen Firmen-Pkw angeschafft, den er auch unmittelbar nach dem 

Erwerb für seine Geschäftstätigkeit zu nutzen beginnt. Die Anschaffungskosten betrugen EUR 

45.000. [2] 

Aufwendungen für Pkw werden nur bis zu einer Höhe von EUR 40.000 ertragsteuerlich anerkannt 

(Pkw-Angemessenheitsverordnung). [0,5] Daher sind die Anschaffungskosten für steuerliche Zwe-

cke mit EUR 40.000 anzunehmen, unternehmensrechtlich die vollen EUR 45.000; die Korrektur er-

folgt im Rahmen einer Mehr-Weniger-Rechnung. [+0,5 ZP] Pkw sind ertragsteuerlich zwingend über 

8 Jahre abzuschreiben (§ 8 Abs 6 Z 1 EStG). [0,5] Die Abschreibung beginnt mit der Inbetriebnahme 

des Pkw. [0,5] Weil der Pkw im Juli angeschafft und in Betrieb genommen wurde, ist für 2018 eine 

Halbjahres-AfA vorzunehmen. [0,5] 

[Doralt, Steuerrecht 2018/19 Tz 65, 95, 107] 

 

c)  Die Kellnerin Karla hat dem Gast Gustav im September 2018 einen frisch zubereiteten Espresso 

über die Hand geschüttet, woraufhin Gustav Verbrennungen zweiten Grades erlitt. Gustav arbei-

tet als selbständiger Restaurateur und konnte aufgrund der Verbrennungen seine Tätigkeit für 

zwei Wochen nicht ausüben, wodurch er mehrere Aufträge verlor. Gustav hat deshalb im Oktober 

2018 eine Schadenersatzklage gegen Klaus eingebracht, wobei das Urteil erst 2019 gefällt werden 

wird. Zum Zeitpunkt der Steuererklärung rechnet Klaus mit Prozesskosten in Höhe von gesamt 

EUR 2.300 und mit einer Schadenersatzzahlung von EUR 6.000. [1] 

Bei den Prozesskosten und der Schadenersatzforderung handelt es sich um drohende Verbindlich-

keiten, die ihre wirtschaftliche Ursache in der vergangenen Periode (2018) haben, aber erst in einer 

folgenden Periode (2019) anfallen. [0,5] Weil Klaus den Gewinn nach § 5 EStG ermittelt, muss er für 

diese drohenden Verbindlichkeiten zwingend eine Rückstellung bilden. [0,5]    

[Doralt, Steuerrec 

 

 

 

 

 

 

ht 2018/19 Tz 98, 102] 
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4. Einkommensteuer [1,5 P] 

Die Angestellte Angelika hat im Jahr 2018 Kirchenbeiträge an die Evangelische Kirche A.B. in Höhe von 

EUR 660 entrichtet. Für die Betreuung ihrer Kinder (3, 5 und 8 Jahre) hat sie insgesamt EUR 4.100 auf-

gewendet. Wie sind diese Aufwendungen aus ertragsteuerlicher Sicht zu bewerten? [1,5]  

Kirchenbeiträge sind als Sonderausgaben abzugsfähig, allerdings nur bis zu einer Höhe von EUR 400 

jährlich (§ 18 Abs 1 Z 5 EStG); Angelika kann daher nur EUR 400 als Sonderausgaben in Abzug brin-

gen. [0,5] Die Aufwendungen für die Betreuung von Kindern stellen eine außergewöhnliche Belas-

tung dar (§ 34 Abs 9 EStG). [0,5] Sie können pro Kind und Kalenderjahr in Höhe von maximal EUR 

2.300 berücksichtigt werden. [0,5] Bei den Betreuungskosten gibt es, anders als üblicherweise bei 

außergewöhnlichen Belastungen, keinen Selbstbehalt (§ 34 Abs 6 EStG). [+0,5] Die Betreuungskos-

ten können ab 2019 nicht mehr als außergewöhnliche Belastungen geltend gemacht werden, sie 

sind mit dem Familienbonus Plus abgegolten. [+0,5 ZP] 

[Doralt, Steuerrecht 2018/19 Tz 150, 151, 154] 

5. Körperschaftsteuer [4,5 P] 

Beurteilen Sie folgende Sachverhalte aus ertragsteuerlicher Sicht: 

a) Die Gemeinde Hintertupfing vermietet Wohnungen und erzielt daraus im Jahr 2018 Erlöse in 

Höhe von EUR 75.000. Außerdem betreibt die Gemeinde ein Schwimmbad, wobei für die Saison 

2018 ein Gewinn in Höhe von EUR 20.000 ermittelt wird. [3] 

Die Gemeinde Hintertupfing ist als Körperschaft öffentlichen Rechts beschränkt steuerpflichtig 

(§ 21 Abs 2 KStG). [0,5] Vermietung im Rahmen der Vermögensverwaltung stellt keinen Betrieb 

gewerblicher Art dar, die Mieteinnahmen unterliegen daher nicht der Körperschaftsteuer. [0,5] Das 

Schwimmbad ist ein Betrieb gewerblicher Art, weil er wirtschaftlich selbständig ist, eine nachhaltige 

privatwirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt wird, von wirtschaftlichem Gewicht ist und der Erzielung 

von Einnahmen dient. [1,5] Daher unterliegt die Gemeinde mit den Einnahmen aus dem Betrieb 

des Schwimmbads der Körperschaftsteuer. [0,5]  

[Doralt, Steuerrecht 2018/19 Tz 205, 206] 

 

b) In der Gemeinde Hintertupfing ist außerdem der gemeinnützige „Verein der Radsportfreunde Hin-

tertupfing“ angesiedelt. Laut seinen Statuten ist der Vereinszweck, den Radsport zu fördern. Der 

Verein organisiert jährlich ein Straßenrennen; die Erlöse aus der Veranstaltung werden dafür ver-

wendet, die Kosten für das Nachwuchstraining abzudecken. Außerdem betreibt der Verein in sei-

nen Vereinsräumlichkeiten eine Kantine. [1,5] 

Gemeinnützige Einrichtungen sind grundsätzlich von der Körperschaftsteuer befreit (§ 5 Z 6 KStG). 

[0,5] Das Straßenrennen ist ein unentbehrlicher Hilfsbetrieb und unterliegt nicht der Körperschaft-

steuerbesteuerung. [0,5] Die Kantine ist als sonstiger (begünstigungsschädlicher) wirtschaftlicher 

Geschäftsbetrieb zu qualifizieren, die Erlöse unterliegen der Körperschaftsteuer (§ 44 BAO). [0,5] 

Gem § 44 Abs 2 iVm § 45a BAO gilt eine Ausnahmegenehmigung bis zu einem Umsatz von EUR 

40.000 generell als erteilt, wenn andernfalls die Erreichung der begünstigten Zwecke vereitelt oder 

wesentlich gefährdet wären und die Einkünfte dem begünstigten Zweck zugeführt werden. [+0,5] 

Es gibt aber einen Freibetrag von EUR 10.000 (§ 23 KStG). [+0,5] 

 

 

 

[Doralt, Steuerrecht 2018/19 Tz 203] 
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6. Körperschaftsteuer [3,5 P] 

Beurteilen Sie folgende Sachverhalte aus ertragsteuerlicher Sicht: 

a) Die vermögensverwaltende Mad-Off GmbH vermietet ihrem Gesellschafter-Geschäftsführer Bern-

hard eine Villa, die sich im Betriebsvermögen der GmbH befindet, gegen ein Entgelt von EUR 800 

im Monat. In dieser Lage werden für vergleichbare Objekte Mieten von EUR 2.200 pro Monat ver-

langt. [1] 

Bei der Vermietung der Villa zu fremdunüblichen Konditionen handelt es sich um eine verdeckte 

Ausschüttung (§ 8 Abs 2 KStG). [0,5] Die Differenz zur fremdüblichen Miete ist daher dem Gewinn 

der Mad-Off GmbH zuzurechnen. [0,5]  

[Doralt, Steuerrecht 2018/19 Tz 210] 

 

b) Die Mad-Off GmbH hat in ihrem Anlageportfolio unter anderem eine 25%ige Beteiligung an der 

slowakischen Babovka s.r.o. Diese Beteiligung hält die Mad-Off GmbH seit 2014. Für 2018 werden 

aus der Beteiligung Erträge in Höhe von EUR 50.000 erklärt. (Die Rechtsform der s.r.o. entspricht 

jener der österreichischen GmbH.) [1] 

Bei der Beteiligung an der Babovka s.r.o. handelt es sich um eine internationale Schachtelbeteili-

gung, weil eine mindestens 10%ige Beteiligung für mehr als ein Jahr gehalten wird. [0,5] Die Betei-

ligungserträge sind daher steuerfrei zu behandeln. [0,5] 

[Doralt, Steuerrecht 2018/19 Tz 211/2] 

 

c) Außerdem ist die Mad-Off GmbH zu 45 % an der Orange Ltd mit Sitz in Valletta (Malta) beteiligt. 

Die Orange Ltd erzielt ausschließlich Einkünfte aus Lizenzgebühren. Sie schüttet im Jahr 2019 EUR 

120.000 an die Mad-Off GmbH aus. Das Einkommen der Orange Ltd unterliegt auf Malta einer 

Körperschaftsteuer von 5 %. [1] 

Weil die Orange Ltd auf Malta einer Niedrigbesteuerung unterliegt, eine internationale Schachtel-

beteiligung vorliegt und der Schwerpunkt in der Erzielung von Passiveinkünften liegt, [0,5] kommt 

es zum Wechsel von der Befreiungsmethode zur Anrechnungsmethode, das heißt, es werden die 

Beteiligungserträge unter Anrechnung der im Ausland erhobenen Steuer im Inland besteuert. [0,5]   

[Doralt, Steuerrecht 2018/19 Tz 211/3] 

 

7. Umgründungssteuergesetz [3 P] 

Giovanni Gelato möchte sein Eisgeschäft, das er bislang als Einzelunternehmen geführt hat, umstruktu-

rieren. Dazu gründet er die Stracciatella GmbH und überträgt das gesamte Vermögen seines Einzelun-

ternehmens samt Betriebsgrundstück auf die GmbH. Um welche Form der Umgründung handelt es sich? 

Welche steuerlichen Vorteile bringt eine Umgründung nach dem UmgrStG mit sich? [2,5] 

Bei einer Übertragung des Betriebsvermögens auf eine übernehmende Kapitalgesellschaft handelt 

es sich um eine Einbringung gem § 12 Abs 1 UmgrStG. [0,5] Die Vorteile einer Umgründung nach 

dem UmgrStG sind: 

 keine Aufdeckung der stillen Reserven = Buchwertfortführung [0,5] 

 bei Einbringung eines Grundstücks Grunderwerbsteuer nur von 0,5 % des Grundstückswer-

tes [0,5] 

 kein steuerbarer Umsatz iSd UStG [0,5] 

 Übergang des Verlustabzuges auf die übernehmende Gesellschaft [0,5] 

[Doralt, Steuerrecht 2018/19 Tz 259, 260, 262, 263]  
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Teil 2 – Umsatzsteuer, Grunderwerbsteuer, Rechtsquellen des Steuerrechts, Verfahrensrecht, 
Finanzstrafrecht [25 P] 

8. Umsatzsteuer [1 P] 

Was versteht man unter sog „unechten“ Steuerbefreiungen? 

Der Unternehmer ist von der Umsatzsteuer befreit [0,5], hat aber keinen Vorsteuerabzug [0,5] (Aus-

gangsumsatz ist steuerfrei – kein Vorsteuerabzug für Eingangsleistungen). Die nicht abzugsfähige 

Umsatzsteuer wirkt sich beim Entgelt auf der nächsten Handelsstufe als Kostenfaktor aus [+0,5].  

[Doralt, Steuerrecht 2018/19 Tz 332; Spilker, Crashkurs Umsatzsteuer, 8] 

9. Umsatzsteuer [8,5 P] 

a) Die Wiener Zahnärztin Frida erwirbt für ihre Ordination ein Röntgengerät um EUR 20.000 von einem 

estnischen Unternehmen. Rein ästhetische Behandlungen bietet Frida nicht an. Ist die Leistung in 

Österreich steuerbar? [4] 

Eine Lieferung eines Gegenstandes gegen Entgelt von einem Unternehmer aus dem übrigen Ge-

meinschaftsgebiet an einen Unternehmer im Inland ist grds ein innergemeinschaftlicher Erwerb 

[0,5] (Art 1 Abs 2 und Abs 3 BMR). Dieser wäre in Österreich steuerbar [0,5] (Art 3 Abs 8 BMR).  

Gem Art 1 Abs 4 Z 1 lit a BMR liegt jedoch kein ig Erwerb vor, wenn der Erwerber nur steuerfreie 

Umsätze erzielt [0,5] und die sog Erwerbschwelle nicht überschritten wird [0,5]. Die Erwerbs-

schwelle liegt bei EUR 11.000 [0,5] (Art 1 Abs 4 Z 2 BMR). Frida ist als Zahnärztin von der USt unecht 

steuerbefreit (§ 6 Abs 1 Z 19 UStG) [0,5]. Die Erwerbschwelle wurde mit Einkauf des Röntgengeräts 

um EUR 20.000 überschritten [0,5]. Folglich unterliegt der Erwerb des Röntgengeräts der Erwerbs-

teuer in Österreich [0,5]. 

 [Doralt, Steuerrecht 2018/19 Tz 358; Spilker, Crashkurs Umsatzsteuer, 97 ff] 

 

b) Der Bauer Anton verfügt über einen eigenständigen landwirtschaftlichen Betrieb. Daneben betreibt 

er mit anderen Bauern der Region einen selbstständigen Dorfladen mit regionalen Produkten. Sind 

die Umsätze zwischen dem landwirtschaftlichen Betrieb und dem Dorfladen steuerbar? Begründen 

Sie Ihre Antwort. [1,5] 

Der eigenständige landwirtschaftliche Betrieb ist das Unternehmen des Bauern Anton (§ 2 Abs 1 

UStG) [0,5]. Dagegen ist der Dorfladen ein getrenntes Unternehmen: Unternehmer ist nicht Bauer 

Anton, sondern die Personengesellschaft zwischen den regionalen Bauern [0,5]. Umsätze zwischen 

dem landwirtschaftlichen Betrieb und dem Dorfladen sind daher steuerbar [0,5].  

[Doralt, Steuerrecht 2018/19 Tz 309; Spilker, Crashkurs Umsatzsteuer, 18] 

 

c) Die Fahrradhändlerin Alessandra bietet ihren Angestellten einen Mitarbeiterrabatt von 50 %. Die An-

gestellten zahlen zB für das Fahrrad „XY2000“ statt EUR 700 (exkl USt) nur EUR 350 (exkl USt). Wie 

hoch ist die Bemessungsgrundlage und die Umsatzsteuerschuld? [3] 

Der Umsatz wird grds nach dem Entgelt bemessen (§ 4 Abs 1 iVm § 1 Abs 1 Z 1 UStG) [0,5]. Entgelt 

ist alles, was der Empfänger einer Lieferung aufzuwenden hat, um die Lieferung zu erhalten (§ 4 

Abs 1 UStG) [0,5]. Nach § 4 Abs 9 lit a UStG ist der Normalwert [0,5] die Bemessungsgrundlage für 

Leistungen durch den Unternehmer für den privaten Bedarf seines Personals, wenn das Entgelt 

niedriger als der Normalwert ist und der Empfänger der Lieferung nicht zum Vorsteuerabzug be-

rechtigt ist (nicht fremdübliches Entgelt) [0,5]. Die Bemessungsgrundlage ist der Normalwert iHv 

EUR 700 [0,5] und die geschuldete USt beträgt EUR 140 [0,5].  

[Doralt, Steuerrecht 2018/19 Tz 328; Spilker, Crashkurs Umsatzsteuer, 55 ff] 
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10. Umsatzsteuer [3,5 P] 

Paul, der Gründer eines Start-ups, hat einen geschäftlichen Termin mit zwei potentiellen Investoren 

bei Ingmar’s Breakfast Club. Er bezahlt und erhält folgende Rechnung. Er möchte von Ihnen wissen, ob 

diese den gesetzlichen Anforderungen entspricht.  

 

Gem § 11 Abs 1 Z 1 UStG ist der leistende Unternehmer verpflichtet, wenn er Umsätze an einen 

anderen Unternehmer für dessen Unternehmer ausführt, eine Rechnung auszustellen [0,5]. Bei Klein-

betragsrechnungen – Gesamtbetrag übersteigt EUR 400 nicht – [0,5] genügen folgende Angaben: 

Name und Anschrift des leistenden Unternehmers [0,5], Menge und Bezeichnung der gelieferten Ge-

genstände/sonstigen Leistung [0,5], Leistungsdatum [0,5], Entgelt und Steuerbetrag in einer Summe 

[0,5] und der Steuersatz [0,5] (§ 11 Abs 6 UStG).  

Nach Abs 6 ist Abs 5 sinngemäß anzuwenden, der besagt, dass in einer Rechnung mit Leistungen, die 

verschiedenen Steuersätzen unterliegen, die Entgelte und Steuerbeträge nach Steuersätzen zu tren-

nen sind [+0,5].  

Da gem § 10 Abs 2 Z 1 lit b iVm Anlage 1 praktisch alle Nahrungsmittel im Rahmen von Restauration-

sumsätzen dem ermäßigten Steuersatz von 10 % unterliegen [+0,5], Kaffee- und Teegetränke (wie 

Cappuccino) jedoch dem Normalste 
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2018/19 Tz 339; Spilker, Crashkurs Umsatzsteuer, 79 ff] 

11. Grunderwerbsteuer [1 P] 

A verkauft B sein Grundstück. Bevor B in das Grundbuch eingetragen wird, verkauft er das Grundstück 

weiter an C. 

Obwohl B mangels Grundbuchseintragung zivilrechtlich (noch) nicht Eigentümer geworden ist, un-

terliegen sowohl das Verpflichtungsgeschäft zwischen A und B [0,5], als auch das Verpflichtungsge-

schäft zwischen B und C der Grunderwerbsteuer [0,5] (§ 1 Abs 1 Z 3 GrEStG). Es liegt ein sog Ket-

tengeschäft vor [+0,5]. 

 

 

 

 

 

[Doralt, Steuerrecht 2018/19 Tz 462] 

12. Rechtsquellen des Steuerrechts [1,5 P] 

Was sind Richtlinien des BMF? Nennen Sie ein Beispiel. Kommt Richtlinien normative Wirkung zu? Worin 

liegt eine verfassungsrechtliche Problematik hinsichtlich der von Richtlinien entfalteten „Wirkung“?  

In Richtlinien (zB EStR 2000, KStR 2013, UStR 2000) kommt die Rechtsmeinung der österreichischen 

Finanzverwaltung zum Ausdruck [0,5]. Richtlinien des BMF sind zwar nicht verbindlich und entfalten 

keine normative Wirkung, die Finanzämter halten sich daran allerdings vielfach wie an ein Gesetz 

[0,5]. Es ergibt sich eine de facto normative Wirkung allerdings ohne höchstrichterliche Kontrolle, 

was rechtsstaatlich bedenklich ist [0,5].  

 [Doralt, Steuerrec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ht 2018/19 Tz 7] 
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13. Verfahrensrecht [3,5 P] 

Das Finanzamt fertigt den Einkommensteuer-Bescheid von Selma am 16. 5. 2019 aus. Zugestellt wird 

Selma dieser nachweislich (dh mit Zustellnachweis) am 20. 5. 2019. Sie entschließt sich den Bescheid zu 

bekämpfen. Bis wann hat sie dafür Zeit?  

Mai Juni Juli August 

1 Mi Staatsfeiertag 1 Sa  1 Mo  1 Do 

2 Do 2 So 2 Di 2 Fr 

3 Fr 3 Mo 3 Mi 3 Sa 

4 Sa 4 Di 4 Do  4 So 

5 So 5 Mi 5 Fr 5 Mo 

6 Mo 6 Do 6 Sa 6 Di 

7 Di 7 Fr 7 So 7 Mi 

8 Mi 8 Sa 8 Mo 8 Do 

9 Do 9 So 9 Di 9 Fr 

10 Fr 10 Mo Pfingstmo. 10 Mi 10 Sa 

11 Sa 11 Di 11 Do 11 So 

12 So 12 Mi 12 Fr 12 Mo 

13 Mo 13 Do 13 Sa 13 Di 

14 Di 14 Fr 14 So 14 Mi 

15 Mi 15 Sa 15 Mo 15 Do Mar. Himmelf. 

16 Do  16 So 16 Di 16 Fr 

17 Fr 17 Mo 17 Mi 17 Sa 

18 Sa 18 Di 18 Do 18 So 

19 So 19 Mi 19 Fr 19 Mo 

20 Mo 20 Do Fronleichnam 20 Sa 20 Di 

21 Di 21 Fr 21 So 21 Mi 

22 Mi 22 Sa 22 Mo 22 Do 

23 Do 23 So 23 Di  23 Fr 

24 Fr 24 Mo 24 Mi 24 Sa 

25 Sa 25 Di 25 Do 25 So 

26 So 26 Mi 26 Fr 26 Mo 

27 Mo 27 Do 27 Sa 27 Di 

28 Di 28 Fr 28 So 28 Mi 

29 Mi 29 Sa 29 Mo 29 Do 

30 Do Chr. Himmelf. 30 So 39 Di 30 Fr 

31 Fr   31 Mi 31 Sa 

 
Gem § 245 Abs 1 BAO beträgt die Frist für die Erhebung einer Beschwerde einen Monat [0,5]. Nach 
Monaten bestimmte Fristen enden mit Ablauf desjenigen Tages des letzten Monates, der durch 
seine Zahl dem für den Beginn der Frist maßgebenden Tag entspricht [0,5] (§ 108 Abs 2 BAO). Die 
Tage des Postenlaufes werden in die Frist nicht eingerechnet [0,5]. Die Frist beginnt mit dem Tag 
der Zustellung zu laufen [0,5] – hier der 20. 5. 2019– und würde grds am 20. 6. 2019 enden [0,5]. 
Fällt das Ende e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iner Frist auf einen Feiertag (Fronleichnam), so ist der nächste Werktag (außer Samstag) als letzter 
Tag der Frist anzusehen [0,5] (§ 108 Abs 3 BAO). Selma hat also bis 21. 6. 2019 Zeit die Beschwerde 
zur Post zu bringen [0,5]. 
 [Doralt, Steuerrecht 2018/19 Tz 572] 
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14. Verfahrensrecht [3 P] 

a) Artun erhebt rechtzeitig Beschwerde gegen seinen Einkommensteuerbescheid (X01) mit folgendem 

Wortlaut: „Ich erhebe Beschwerde gegen den Bescheid X01. Unterschrift A“. Was wird die Behörde 

tun? [1,5] 

Die Beschwerde muss gem § 250 BAO nicht nur die Bezeichnung des Bescheides, sondern auch die 

Beschwerdepunkte sowie eine Begründung enthalten [0,5]. Daher handelt es sich um eine fehler-

hafte Beschwerde [0,5]. 

Bei einer fehlerhaften Beschwerde hat die Abgabenbehörde dem Rechtsmittelwerber die Behe-

bung der inhaltlichen Mängel mit dem Hinweis aufzutragen, dass die Beschwerde bei fruchtlosem 

Ablauf der Mängelbehebungsfrist als zurückgenommen gilt [0,5] (§ 85 Abs 2 BAO).  

[Doralt, Steuerrecht 2018/19 Tz 572] 

 

b) Die Beschwerde Artuns wird vom Finanzamt abgewiesen. Welche Möglichkeiten hat Artun, diese 

Entscheidung zu bekämpfen? [0,5] 

Gegen die abweisende Beschwerdevorentscheidung kann der Steuerpflichtige innerhalb eines Mo-

nats beim Finanzamt oder beim BFG einen Vorlageantrag stellen [0,5] (§ 264 Abs 1 BAO).  

[Doralt, Steuerrecht 2018/19 Tz 572] 

 

c) Artun ist mit der Entscheidung des BFG nicht zufrieden. Welche Maßnahmen kann er dagegen tref-

fen? [1] 

Es besteht die Möglichkeit einer Revision an den VwGH [0,5] und/oder einer Beschwerde an den 

VfGH [0,5] (Art 133 und 144 B-VG). Revisionen sind grundsätzlich beim BFG [+0,5] (§§ 21 Abs 1, 25a 

Abs 5 VwGG), Beschwerden direkt beim VfGH einzubringen [+0,5] (§ 15 VfGG).  

[Doralt, Steuerrecht 2018/19 Tz 574] 
 

15. Finanzstrafrecht [3 P] 

Karl ist als Grafiker bei einem Unternehmen angestellt und hat Einkünfte aus VuV iHv EUR 2.000. Außer-

dem wickelt er im Jahr 2018 nebenbei selbständig noch kleinere Projekte als Grafiker ab und erzielt 

dabei Einkünfte iHv EUR 10.000. Letztere Einkünfte gibt er in seiner ESt-Erklärung für 2018 nicht an, weil 

er der Meinung ist, er zahle ohnehin genügend Steuern. Am 2. 6. 2019 erhält er seinen ESt-Bescheid 

über die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit und die Einkünfte aus VuV. Welche finanzstrafrechtli-

chen Folgen kann sein Vorgehen nach sich ziehen? Hat er eine Möglichkeit, seine Tat „wieder gut zu 

machen“? 

Karl macht sich der vollendeten Abgabenhinterziehung schuldig [0,5], weil er vorsätzlich unter Ver-

letzung einer abgabenrechtlichen Erklärungspflicht eine Abgabenverkürzung bewirkt [0,5] (§ 33 Abs 

1 iVm Abs 3 lit a FinStrG). Die Abgabenhinterziehung wird mit einer Geldstrafe bis zum Zweifachen 

des für den Strafrahmen maßgeblichen Verkürzungsbetrages geahndet [0,5].  

Vor Tatendeckung kann Karl unter Einhaltung der gesetzlichen Voraussetzungen eine Selbstanzeige 

gem § 29 FinStrG erstatten [0,5], welche strafbefreiende Wirkung entfaltet [0,5]. 

[Doralt, Steuerrecht 2018/19 Tz 599] 
 


